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Websheriff

Du hast die Rechtsquelle doch gleich mitgeliefert.

Siehe § 10 (ganz unten irgendwo ��) da wird Bezug auf die Regelungen im SGB genommen. 80%
von 15 Tagen sind 12 Tage. Was darüber hinausgeht kann ebenfalls genommen werden, jedoch
ohne Bezüge und zwar noch weitere drei Tage. Wenn dann noch mehr benötigt wird, wird
wirklich spannend, denn auch wenn der Anspruch dann endgültig verbraucht ist, prallen zwei
Rechtsvorschriften aufeinander, nämlich die beamtenrechtlichen Dienstverpflichtungen auf der
einen Seite gegen die Fürsorgepflicht bei den eigenen Kindern auf der anderen Seite. Hier kann
man dem Dienstherrn nur empfehlen, kein Fass aufzumachen und auch darüber hinausgehende
Tage zu genehmigen, jedoch ohne Bezahlung. Ansonsten schaue ich mir das
Verwaltungsgerichtsverfahren in so einem Fall gerne von der Zuschauerbank aus an. Ich glaube
sowas nennt man dann rechtfertigenden Pflichtenwiderstreit.��
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